
Das Zentrum für Gemeindeentwicklung und missionale 
Kirche (GEM) im Ev. Bildungszentrum Haus Birkach 
betreibt für die Evangelische Landeskirche Württemberg 
ein Großzelt mit ca. 500 m² für ca. 600 Sitzplätze. 
Diese Vereinbarung stellt die Grundlage für den Einsatz 
der Zeltkirche in den Gemeinden dar. 
 
 
 

Kooperationsvereinbarung 
 
 
1. Ziel der Vereinbarung 

Beide Partner, 

 die Ev. Kirchengemeinde _______________________________ (im Folgenden 
„Gemeinde“) 

 und die Zeltkirche des GEM (im Folgenden „Zeltkirche“) 

vereinbaren hiermit, von ____________________ bis ____________________ gemeinsam 
ein Zeltkirchenfestival durchzuführen. 
[Wenn bei der Durchführung mehrere Partner vor Ort zusammenarbeiten, regeln diese die 
Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung intern.] 
 

2. Zelt und Zeltmeister 
Die Zeltkirche stellt das Zelt mitsamt der Ausstattung zur Verfügung (vgl. www.zeltkirche.de). 
Eine angemessene Versicherung des Zeltes und des Zeltmaterials ist gewährleistet. 
Besucher und die Veranstaltungen sind über die Sammelversicherung der Gemeinde 
versichert. 
Der Zeltmeister begleitet die Gemeinde in allen Fragen wie Genehmigungsverfahren, der 
Auswahl des Aufstellungsorts, dem Aufbau, dem Betrieb und dem Abbau des Zeltes. Er 
leitet die ehrenamtlichen Mitarbeiter an und hat die Richtlinienkompetenz. Für den Auf- und 
Abbau sind geeignete Fahrzeuge zum Ent- und Beladen der Wechselbrücken von der 
Gemeinde zu stellen. Alle Fahrzeuge müssen von berechtigten und geschulten Fahrern 
bedient werden. 
 

3. Programm und Zeltkirchenpfarrer 
Die Zeltkirche arbeitet nach einem bestimmten Konzept (siehe Anlage „Konzeption der 
Zeltkirche“). Der Zeltkirchenpfarrer begleitet die Gemeinde bei der Umsetzung dieser 
Konzeption durch Teilnahme an Vorbereitungssitzungen, Schulungsabenden, Seminaren 
und Durchführung des Zeltkirchenfestivals. 
Veranstalter des Zeltkirchenfestivals und aller Einzelveranstaltungen ist die Gemeinde. 
Diese gestaltet das Zeltkirchenprogramm in Absprache mit dem Zeltkirchenpfarrer. Der 
Zeltkirchenpfarrer trägt die inhaltliche Verantwortung. 
Der Zeltkirchenpfarrer predigt beim Zeltkirchenfestival mindestens beim Mitarbeiter/innen-
Sendungsgottesdienst und beim Eröffnungsgottesdienst. An mindestens vier 
Themenabenden hält er den Vortrag. Er gestaltet den sogenannten „Gott-erleben-Abend“. 
Alle Veröffentlichungen zur Zeltkirche verantworten die Partner gemeinsam. Sie informieren 
sich rechtzeitig gegenseitig über alle beabsichtigten Printprodukte und Onlineaktivitäten. Der 
Zeltkirchenpfarrer gibt Printprodukte vor Auftragserteilung frei. 
 
Über alle Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das auch der Zeltkirchenpfarrer und der 
Zeltmeister erhalten. 

 



 
4. Umfang des Zeltkirchenfestivals 

Das Zeltkirchenfestival dauert normalerweise 15 Tage (von Sonntag bis Sonntag). Die 
Sonntags- und Feiertagsgottesdienste in diesem Zeitraum werden in der Regel in der 
Zeltkirche gefeiert. Veranstaltungen an jedem der Abende und ein zeitlich adäquates 
Angebot für Kinder und für Jugendliche sind Standard. 
 

5. Umsetzung der Ordnungen der Landeskirche 
Das Zelt ist ein sogenannter „fliegender Bau" im Eigentum der Evangelischen Landeskirche 
Württemberg. Daher sind ihre Ordnungen auch in der Zeltkirche sinngemäß anzuwenden. 
Dies betrifft insbesondere § 20 KGO (Nutzung der Kirchlichen Gebäude und Einrichtungen) 
mit den zugehörigen Verordnungen. Zeltkirchenpfarrer und Zeltmeister entscheiden hierbei 
über die Zeltkirche und nehmen das Hausrecht wahr. Das Kanzelrecht wird vom 
Zeltkirchenpfarrer ausgeübt. Die Gemeinde sorgt für die Durchsetzung dieser Rechte. 
Die Regelungen § 18 KGO werden auf die veranstaltende Kirchengemeinde angewandt, 
d.h. ausschließlich die Gemeinde vereinnahmt Spenden und Opfer. 
 

6. Beachtung von Sicherheitsvorschriften, Einholung von Genehmigungen, etc. 
Die Gemeinde klärt mit den zuständigen Behörden und Einrichtungen die Einholung von 
Genehmigungen und Erteilung von Auflagen (auch Abnahmen, Beachtung der 
Urheberrechte, …). Sie sorgt für deren Einhaltung. Die Gemeinde setzt auch die 
Anforderungen aus der Gefährdungsbeurteilung und weiterer Sicherheitsanforderungen im 
Zelt um (siehe Anlage „Sicherheitsanforderungen“). 
 

7. Regelung finanzieller Verpflichtungen 
Die Gemeinde trägt die Kosten, die mit der Durchführung ihres Zeltkirchenfestivals anfallen. 
An die Ev. Landeskirche Württemberg entrichtet sie für das Zeltkirchenfestival eine 
Pauschale in Höhe von 3.500 € und das Opfer des Eröffnungsgottesdienstes. Dieser Betrag 
ist unmittelbar nach dem Eröffnungsgottesdienst auf das Konto des Ev. Bildungszentrums 
mit Verwendungszweck „Zeltkirche“ und dem Namen der Gemeinde zu überweisen (IBAN 
DE65 6005 0101 0002 4236 92). 
 

8. Bei Gefährdung der Durchführung des Zeltkirchenfestivals 
Sollte sich im Lauf des Vorbereitungsprozesses herausstellen, dass die Durchführung des 
Zeltkirchenfestivals im vereinbarten Zeitraum gefährdet ist, verpflichten sich beide Partner, 
dies unverzüglich einander anzuzeigen und sich gegenseitig bei der Abhilfe der Hindernisse 
zu unterstützen. Das erklärte Ziel sollte sein, das Zeltkirchenfestival gemeinsam 
durchzuführen. Gremienbeschlüsse hierzu teilen sie sich im Sinn einer guten Partnerschaft 
umgehend mit. 

 
 
 
 
Stuttgart, den __________  Kirchengemeinde ____________________, den __________ 
 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Zeltkirchenpfarrer    oder Zeltmeister    Gemeindepfarrer oder 
Martin Weber   Michael Möck   Kernteamverantwortlicher 
 


